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Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2016 hat es in sich, in der dramatik der großen Welt-
politik, den gesellschaftlichen Herausforderungen in deutsch-
land, aber auch in der behindertenhilfe und im CbP selbst. es
wird ein Jahr des intensiven politischen ringens um ganz grund-
sätzliche Fragen unseres Zusammenlebens in einer immer enger
zusammenwachsenden Welt. 

Langfristig werden die Fragen einer Verringerung unserer kli-
maschädlichen Aktivitäten und einer politischen Weltordnung,
die die globale Wirtschaft zu einem Mindestmaß an gerechter
Verteilung von Teilhabechancen zwingen kann, die größte

bedeutung haben. Von beidem sind wir weit entfernt. Für das
Weltklima gibt es seit Paris einen Hoffnungsschimmer, bezüg-
lich einer ausgleichenden politischen Weltordnung nur weitge-
hende sprach- und ideenlosigkeit. 

Gerade deshalb ist es aber von großer bedeutung, ob eine
Gesellschaft inklusion als gewichtige Zielvorstellung hat und ob
der politische Wille erkennbar ist, ganz unterschiedliche Men-
schen in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft zu unterstützen und
ihre Teilhabechancen umfassend zu fördern. das bundesteilha-
begesetz, das in diesem Jahr beschlossen werden soll, muss einen
signifikanten beitrag zur besseren inklu sion von Menschen mit

Die CBP-Mitgliederversammlung stimmte im November 2015 über den Umzug nach Berlin und die Gremienreform ab.



Sozialpolitik/-recht

3 Erhöhung des Ausbildungsgeldes 
und des Grundbetrages in WfbM

Ab dem 1. August 2016 wird durch die Anpassung im bundes-
ausbildungsförderungsgesetz das Ausbildungsgeld im ersten
Jahr des berufsbildungsbereichs der WfbM von 63 auf 67 euro
und im zweiten Jahr von 75 auf 80 euro erhöht werden. 

Auf Grundlage des § 138 Abs. 2 sGb iX erhöht sich durch die
Anpassung des Ausbildungsgeldes ab 1. August 2016 auch der
Grundbetrag für alle beschäftigten im Arbeitsbereich der WfbM
von derzeit 75 auf 80 euro. durch die erhöhung des Grundbe-

trags ist eine Angleichung im entgeltsystem der WfbM und im
rahmen des Arbeitsergebnisses nach § 12 Werkstättenverord-
nung vorzunehmen. der Werkstattrat ist im rahmen der Mit-
wirkungsverordnung einzubinden. die erhöhung des Grundbe-
trages kann sich auch auf die bewertung des steigerungsbetrages
im rahmen der werkstattinternen regelungen auswirken. 

Ferner sind Auswirkungen auf den Kostenbeitrag für die
Wohnheimunterbringung, den individuellen Anspruch auf
Grundsicherung und auf die berechnungsgrenzen für das
Arbeitsförderungsgeld nach § 43 sGb iX zu beachten.

Janina Bessenich 

Stellv. CBP-Geschäftsführerin

Kontakt: janina.bessenich@caritas.de

behinderung leisten. es muss sich daran messen lassen, ob es die
Teilhabechancen von Menschen mit behinderung spürbar und
nachweisbar verbessern wird. Für Leistungserbringer muss das
Gesetz die rahmenbedingungen für einen Qualitätswettbewerb
im sinn von inklusiven Leistungen schaffen, bei dem aber auch
die belange von Menschen mit umfassenden und schweren
beeinträchtigungen berücksichtigt sind.

nach dem intensiven und mit breiter beteiligung gestalteten
beratungsprozess zur Gesetzesreform erwarten wir für die
nächsten Wochen den referentenentwurf, der genau auf diese
Aspekte hin zu prüfen ist.

im november haben wir auf der CbP-Mitgliederversamm-
lung mit der Auseinandersetzung darüber begonnen, wie der
CbP seine Mitglieder bei der zu erwartenden dynamisierung
der behindertenhilfe und Psychiatrie unterstützen kann. der
umzug der Geschäftsstelle des CbP nach berlin ist beschlosse-
ne sache, die Zustimmung der Mitglieder dazu war überwälti-
gend. damit verbunden ist die erwartung, dass es in berlin und
von berlin aus besser möglich ist, sich wirkungsvoll für gute rah-
menbedingungen für unsere Arbeit einzusetzen. das umfasst
neben dem direkten Kontakt mit der Politik auch die vielfälti-
gen Vernetzungen mit anderen interessen- und einflussgrup-
pen. der CbP muss mit seiner Fachlichkeit, vor allem aber mit
seiner authentischen Haltung als Verband von Leistungserbrin-
gern für Menschen mit behinderung und psychischer erkran-
kung noch mehr Präsenz in der Hauptstadt zeigen und sich in
die diskurse um die Verwirklichung von inklusion und die
umsetzung der behindertenrechtskonvention einbringen.

die Mitgliederversammlung ist aber auch dem Vorschlag des
Vorstands gefolgt, die jetzige Verbandsstruktur auf den Prüf-
stand zu stellen und zukunftsfest zu machen. struktur und
Arbeitsweise der  Gremien müssen nach bald 15 Jahren CbP
grundlegend reformiert werden. Ziel muss dabei vor allem ande-
ren sein, die interessen der Mitglieder schnell und effektiv poli-

tisch vertreten zu können.
dabei muss unser großes Plus,
die Glaubwürdigkeit unserer
politischen Positionen durch
die enge Verbindung mit der
Praxis vor Ort, erhalten blei-
ben und weiter gestärkt wer-
den. darüber hinaus sind die
strukturen und die Arbeitswei-
se des Verbandes so umzuge-
stalten, dass sie Mitglieder zur
beteiligung einladen und dass
sie attraktive räume schaffen
für innovationen und die Wei-
terentwicklung der Fachlich-
keit unserer Mitglieder. das große engagement unserer Ver-
bandsmitglieder in Form von Mitwirkung in Gremien, Projekten
oder bei Tagungen braucht einen möglichst effizienten rahmen.
natürlich wird dabei nicht alles erhalten bleiben, was es heute
an Gremienstrukturen gibt. 

eine Arbeitsgruppe erarbeitet derzeit einen entwurf für eine
neue Gremienstruktur im Verband, der noch vor der Mitglie-
derversammlung breit diskutiert werden soll. Letztlich soll bis
zur Mitgliederversammlung im november ein beschlussfähiger
Vorschlag für eine neue struktur stehen und dort zur entschei-
dung gestellt werden. 

es wird ein spannendes Jahr für alle, die im CbP aktiv mit-
wirken.

ich wünsche ihnen eine interessante Lektüre.

Johannes Magin

Vorsitzender des CBP
Kontakt: j.magin-cbp@
kjf-regensburg.de
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recht

3 Reform des Behinderten-
gleichstellungsrechts

das bundeskabinett beschloss am 13. Januar 2016 den referen-
tenentwurf zur reform des behindertengleichstellungsrechts.
damit steht der Gesetzentwurf kurz vor dem Ab schluss. Zu den
schwerpunkten der reform zählen laut re gierung vor allem:
n Anpassung des behinderungsbegriffs an den Wortlaut der

un-behindertenrechtskonvention,
n Verbesserungen der barrierefreiheit innerhalb der bundes-

verwaltung,
n stärkung der Leichten sprache,
n Klarstellung des benachteiligungsverbots für Träger öffentli-

cher Gewalt: Aufgenommen wird das „Prinzip der Versagung
angemessener Vorkehrungen“ als Form der benachteiligung
im sinne der un-behindertenrechtskonvention, 

n errichtung einer bundesfachstelle für barrierefreiheit bei der
deutschen rentenversicherung Knappschaft-bahn-see,

n einrichtung einer schlichtungsstelle und einführung eines
schlichtungsverfahrens sowie

n rechtliche Verankerung der Förderung der Partizipation der
Verbände von Menschen mit behinderungen. 

darüber hinaus sind Änderungen im ersten buch sozialgesetz-
buch (Artikel 3) und im Zehnten buch sozialgesetzbuch (Arti-
kel 4) vorgesehen. Artikel 6 sieht vor, dass die mit diesem Gesetz
getroffenen neuregelungen innerhalb von sechs Jahren nach
Verkündung evaluiert werden sollen.

Dr. Thorsten Hinz 
CBP-Geschäftsführer

Kontakt: thorsten.hinz@caritas.de

3 Gründe für fristlose Kündigungen
durch Einrichtungsträger

die Zunahme von Menschen mit Mehrfach- oder Komplex -
diagnosen und erheblichen Verhaltensauffälligkeiten führt zu
neuen Herausforderungen für einrichtungen der eingliede-
rungshilfe. in einer umfrage des CbP bestätigte die Mehr -
heit der Mitgliedseinrichtungen und -dienste das Auftreten
extremer und konkreter selbst- und Fremdgefährdungen inklu-
sive sexueller Übergriffe, die von bewohnern ausgehen. bei
extremen Gefährdungen sind Mitarbeiter(innen) oft überfor-
dert. Für einrichtungen stellt sich die Frage, welche Möglichkei-
ten der Kündigung bestehen. nachfolgend einige Konstellatio-
nen von Kündigungsgründen, die auch in den Wohn- und
betreu ungs verträgen klar zu regeln und in der Praxis zu beach-
ten sind. 

Grundlage für die fristlose Kündigung

die Kündigung des Wohn- und betreuungsvertrages durch den
Träger der einrichtung darf nur dann erfolgen, wenn ein Kündi-

gungsgrund gemäß § 12 Wohn- und betreuungsvertragsgesetz
(WbVG) in Verbindung mit der entsprechenden regelung im
Wohn- und betreuungsvertrag vorliegt. die entsprechenden
Wohn- und betreuungsverträge der einrichtungsträger müssen
dementsprechend angepasst sein. bei der betreuung von Men-
schen mit Mehrfachdiagnosen und erheblichen Verhaltensauf-
fälligkeiten kommt insbesondere die regelung des § 12 Abs. 1
Ziff. 3 WbVG in betracht:

„(1) Der Unternehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem
Grund kündigen […] Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
wenn […]

3. der Verbraucher seine vertraglichen Pflichten schuldhaft so
gröblich verletzt, dass dem Unternehmer die Fortsetzung des Ver-
trags nicht mehr zugemutet werden kann.“

die rechtsprechung hat die unzumutbarkeit der Fortsetzung
des Vertrages in einigen Fällen bestätigt, die nachfolgend darge-
stellt sind. nur schuldhafte und grobe Pflichtverletzung recht-
fertigt die Kündigung des Vertrages durch den Träger der ein-
richtung.

Feststellung einer schuldhaften und groben 

Pflicht verletzung des Bewohners

die Tatsache, dass für einen bewohner die betreuung einge-
richtet worden ist, reicht nicht aus, um die schuldfähigkeit nach
§ 827 bGb 1 auszuschließen. Vielmehr müssen die umstände der
Pflichtverletzung und die einsichtsfähigkeit der Person geprüft
und gegebenenfalls gutachterlich festgestellt werden. 

das schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht entschied
mit beschluss vom 7. Oktober 2014 2, dass eine schuldhafte
Pflichtverletzung nicht vorliegt, wenn die Verantwortlichkeit des
bewohners für sein Handeln krankheitsbedingt ausgeschlossen
ist. im konkreten Fall ging es um massive Verhaltensauffällig-
keiten und immer wieder auftretende aggressive durchbrüche
gegenüber Mitarbeitenden. Aus diesem Grund bewilligte der
zuständige Kostenträger einen besonderen behinderungsbe-
dingten Mehrbedarf, befristet für ein Jahr, von täglich 101,11
euro – entsprechend 1 VK Fachkraft.

es kommt letztendlich darauf an, ob die Pflichtverletzung
durch bewohner(innen) ausschließlich auf eine erkrankung
zurückzuführen ist oder ob die einsichtsfähigkeit in bezug auf
einzelne Taten festgestellt werden kann.

Verletzung und konkrete Gefährdung von Mitbewohnern

Grundsätzlich muss eine einrichtung dafür sorge tragen, dass
Mitbewohner und Mitarbeiter nicht durch einen bewohner
gefährdet oder verletzt werden – indem sie dem betreffenden
bewohner kündigt. das Amtsgericht Chemnitz entschied mit
urteil vom 19. März 2013 3, dass die einrichtung zur Kündigung
berechtigt war, nachdem der bewohner mehrmals – auch unter
einfluss von Alkohol – die Mitbewohner und die Mitarbeiter
beleidigt, geschlagen und bedroht hatte. das Landgericht Chem-
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nitz bestätigt diese entscheidung und stellt fest: „Werden Mit-
bewohner und Personal fortlaufend in der geschilderten (belei-
digenden) Weise angesprochen, angerufen und beleidigt, ist dies
äußerst unzuträglich für ein gedeihliches Miteinander im Heim,
auch mit dem Personal, und deshalb für die betreiberin nicht
mehr hinzunehmen, weil diese auch die belange ihrer Mitarbei-
ter zu vertreten hat.“ 4 bei der bewertung der Kündigung prüft
das Gericht insbesondere die Häufigkeit und die dauer der
belästigungen.

Sexuelle Belästigung von Mitbewohnern

das Landgericht essen entschied mit urteil vom 18. März 2013 5,
dass die sexuelle belästigung einer Mitbewohnerin durch einen
bewohner einen wichtigen Grund zur Kündigung darstellt.

Gemäß § 242 bGb ist es eine vertragliche nebenpflicht des
bewohners, die Persönlichkeitsrechte anderer bewohner nicht
zu verletzen. im Falle eines sexuellen Übergriffs eines bewoh-
ners wurden die Persönlichkeitsrechte der Mitbewohnerin mas-
siv verletzt, so dass die Fortsetzung des betreuungsvertrages für
den Träger der einrichtung unzumutbar war. bei der beurtei-
lung der unzumutbarkeit müssen alle tatsächlichen umstände
des einzelfalls und sowohl die interessen der bewohner(innen)
als auch die der einrichtung berücksichtigt werden.

dem Träger der einrichtung obliegt die Pflicht, die körperli-
che integrität und Persönlichkeitsrechte der bewohner(innen)
gemäß Art. 2 Grundgesetz vor Übergriffen zu schützen, insbe-
sondere dann, wenn viele bewohner(innen) aufgrund ihrer kör-
perlichen und psychischen beeinträchtigungen nicht in der Lage
sind, sich selbst zu schützen. insofern die Wohnräume offen sind,
kann die einrichtung nicht zwingend sicherstellen, dass Über-
griffe nicht stattfinden werden. die einrichtung kann auch durch
den täglichen Arbeitsablauf nicht verpflichtet werden, den
(potenziellen) Täter ständig zu überwachen. bei der Abwägung
ist zu berücksichtigen, dass bei Aufrechterhaltung des betreu-
ungsverhältnisses der Träger der einrichtung der von dem Über-
griff betroffenen bewohnerin zumuten müsste, weiterhin mit
dem Täter unter einem dach zu leben. dies ist ihr als Geschä-
digter weniger zuzumuten als die Kündigung dem schädiger, der
grob Pflichten verletzt hat. die Kündigung ist daher gerecht -
fertigt. jb

Anmerkungen

1. Landgericht Freiburg, Urteil vom 5. Juli 2012, Az: 3 S 48/12,

http://openjur.de/u/608951.html

2. Schleswig-Holsteinisches OLG, Beschluss vom 7. Oktober 2014,

Az: 5 W 37/14, http://openjur.de/u/753596.html

3. www.ulbrich-kaminski.de/downloads/anonymisiertes_urteil_

2013.pdf

4. Ebd., S. 5.

5. Landgericht Essen, Urteil vom 18. März 2013, Az: 1 O 181/12,

http://openjur.de/u/654396.html

3 Bericht der Bundesregierung zur
Präimplantationsdiagnostik

die bundesregierung hat am 10. dezember 2015 ihren ersten
bericht über die erfahrungen mit der Präimplantationsdiagnos-
tik (Pid) vorgelegt (bundestags-drucksache 18/7020). die nut-
zung der in deutschland unter strengen gesetzlichen Auflagen
erlaubten Pid ist bisher geringer ausgefallen als erwartet. der
Zentralstelle zur dokumentation der Verfahren wurden den
Angaben zufolge für das Jahr 2014 insgesamt 13 Anträge auf Pid
gemeldet. in vier Fällen (bei vier Paaren) kam es nach den zustim-
mend bewerteten Anträgen zu insgesamt fünf Präimplantations-
diagnostiken. die vergleichsweise geringe Zahl wird auch damit
erklärt, dass es in der Anfangsphase wenige Pid-Zentren gab.
nur dort ist die durchführung der untersuchung erlaubt. Am
1. september 2015 waren in deutschland insgesamt acht dieser
Zentren zugelassen. Auch wenn mit der Zulassung weiterer Pid-
Zentren und der Arbeitsaufnahme weiterer ethikkommissionen
ein Anstieg der Antragszahl einhergehen könnte, dürfte diese „in
den nächsten Jahren die angenommene Höchstzahl von 300
Anträgen pro Jahr nicht überschreiten“, heißt es in der bewer-
tung weiter. dieser erste erfahrungsbericht könne „noch keine
Ansätze für eine verlässliche einschätzung der Konsequenzen
einer Anerkennung der Pid und keine verlässliche Grundlage
für eine Überprüfung der Praxis der Pid bieten“. 

Mit der Pid können mögliche Chromosomenstörungen oder
durch Genveränderungen verursachte (vererbte) erkrankungen
festgestellt werden. das ergebnis der diagnostik entscheidet
darüber, ob der embryo in die Gebärmutter eingepflanzt wer-
den soll oder nicht. in Artikel 10 der un-behindertenrechts-
konvention (brK) „recht auf Leben“ wird festgehalten, dass
jeder Mensch ein angeborenes recht auf Leben hat und alle
erforderlichen Maßnahmen getroffen werden müssen, um den
wirksamen und gleichberechtigten Genuss dieses rechts durch
Menschen mit behinderung zu gewährleisten. der CbP hatte
sich in bezugnahme auf die brK und auf Grundlage des christ-
lichen Menschenbildes sehr deutlich gegen die Anwendung der
Pid ausgesprochen und ist weiter sehr besorgt über die mögli-
chen gesellschaftlichen Folgen der Anwendung – und damit auch

politik

Fahrplan zum Bundesteilhabegesetz

n Vorlage Referentenentwurf: Mitte März 2016 

n Kabinettsbefassung: 4. Mai 2016 

n Bundesrat, 1. Durchgang: 17. Juni 2016

n Bundestag, 1. Lesung: 7./8. Juli 2016

n Parlamentarische Anhörung: 26. September 2016

n Bundestag, 2./3. Lesung: 20./21. Oktober 2016

n Bundesrat, 2. Durchgang: 25. November 2016

n Inkrafttreten des Gesetzes: 1. Januar 2017
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über die interpretation von Fragen zu Lebensrecht, Lebens -
würde, Krankheit und behinderung. 

Thema

3 Lobbyarbeit heute – und warum der
CBP nach Berlin muss

Vor fast 40 Jahren schien die Lobbywelt der Caritas noch geord-
net. Alle Träger waren regelmäßig mit ihren spitzen in Arbeits-
gruppen beim deutschen oder dem jeweiligen diözesan-Caritas-
verband vertreten. die Liga war mit der sozialpolitik bestens
vernetzt. in diesen korporatistischen strukturen trafen sachkun-
dige Partner aufeinander. sie handelten die rahmenbedingungen
für eine stets wachsende und sich ausdifferenzierende sozialarbeit
aus. subsidiarität war eine konkrete Handlungsmaxime. es gab
wechselseitiges Vertrauen in die Kompetenz und Aufrichtigkeit
der Partner. die Caritas selbst definierte ihren Fortschritt als Ver-
band über die Themen und Projekte der Träger: normalisierung,
Professionalisierung, dezentralisierung, integration. Ordnungs-
politische Grundüberzeugungen, die weitgehend Konsens waren,
halfen, sich zurechtzufinden und abzustimmen.

nachfolgend ein paar skizzierte Linien, die illustrieren sollen,
wie es weiterging: umfang und differenziertheit der Hilfen und
der Zielgruppen und die fachliche Vielfalt sind geradezu explo-
diert. Mit ihnen die Kosten. Viele Leistungsgesetze spiegeln ihre
entstehungsgeschichte, entbehren aber einer volkswirtschaftli-
chen und finalen Gesamtlogik. Harmonisierungsversuche blie-
ben in Partikularinteressen, Populismus, kurzfristigen Legisla-
turperioden etc. stecken. 

Was sich entwickelt hat, ist ein hochkomplexes Wohlfahrts-
system, das in der summe sehr leistungsfähig ist, kaum zu durch-
schauen und vor allem sehr schwer zu steuern, weil die Verant-
wortlichkeiten auch noch über alle staatsebenen einschließlich
kommunaler selbstverwaltung verteilt sind. Caritas und Fach-
verbände vertreten die interessen grundsätzlich gemeinsam. Trä-
ger- und Fachthemen verschwinden dabei immer wieder hinter
übergreifenden sozialpolitischen Verbandspositionen.

Meistens werden die bedarfe der Hilfeempfänger(innen) gut
befriedigt; aus sicht von Angehörigen und Verbänden besteht
Korrekturbedarf dort, wo sich unter- und Überversorgungen
etabliert haben oder Hilfe gar „knapp vorbei“ geht. Zunehmend
fragen Menschen mit behinderung oder psychiatrischer erkran-
kung selbst nach. unbegrenzt scheinende bedürfnisse müssen
hinterfragt werden. das entwickelte system ist auch träge gegen-
über grundlegenden Veränderungen.

Vertreten erfordert Verstehen

Warum sind Mitglieder im CbP mit der interessenvertretung
durch den dCV unzufrieden? sie erwarten andere ergebnisse.
bei niklas Luhmann und Max Weber ist nachzulesen, wie sich

auch Verbände bürokratisieren. die Akteure kennen einander
nicht (mehr), Klischees und zugeschriebene rollen irritieren, wie
zum beispiel: Träger wollen immer nur mehr Geld beziehungs-
weise mehr unternehmen. sie könnten durch kluges Manage-
ment, neue Produkte und effektives Wirtschaften doch die Pro-
bleme allein lösen. Längst ist ein anderes, ein neoliberal getöntes
bild vom so zialunternehmen entstanden. 

und auf der anderen seite das bild von einem selbstbestimmt
lebenden Menschen mit behinderung in einer bürgergesell-
schaft, ausgestattet mit seinem Persönlichen budget. er braucht
offenbar weder Träger noch einrichtungen. so die schöne inklu-
sive Welt. das passt auch besser in eine Welt der „Corporate
social responsibility“, der solidaritätsschöpfung. und zu einem
Politikmodell, dessen reichweite im Koalitionsvertrag abschlie-
ßend konfliktreduziert niedergelegt ist. 

dabei haben die Träger ganz andere sorgen. sie sind seit Jah-
ren in einem Veränderungsprozess. Wie wird der wahrgenommen –
innerhalb und außerhalb von Caritas und Wohlfahrtswelt? Wie
wird er vom spitzenverband dCV einsichtig und vertraut vermit-
telt? Wie schnell der begriff der „Fürsorge“ seine prägende Kraft
verloren hat, gibt zu denken. sind die Tradi tionsträger mutiert zum
beklagenswerten Geschäftsmodell einer wenig innovativen Anbie-
terlandschaft? Für die sorge der Träger, dass die besonders hilfe-
bedürftigen Menschen mit schwerer behinderung zu „inklusions-
verlierern“ werden könnten, gibt es beispielsweise wenig Ver -
ständnis und kaum einsatz seitens des spitzenverbandes. 

Vernehmbare Stimme im Politik-Konzert sein

Was deutlich werden soll, ist dies: Komplexität heißt heute nicht
nur, dass ein sozialpolitisches Thema in sich komplex ist. sondern
sie bedeutet, dass gesellschaftspolitische Kontexte bestehen, die
gegebenenfalls auf ganz anderen bühnen verhandelt werden.
dazu kommen die Auswirkungen der praktisch-politischen und
der Verwaltungsarbeit. Verwaltungen handeln heute vielfach
nicht (nur) nach recht und Gesetz, sondern nach Maßgabe des
Haushalts, und sie legen sich rollen bei, die ihnen schlicht nicht
zukommen, aber oft aus ihrem „Alleingelassenwerden“ durch
die Politik heraus verständlich sind. 

Lobbyarbeit hat heute die – zugegeben nicht leichte – Aufga-
be, Linien der Kommunikation und Aufmerksamkeit zu ziehen,
auf denen nicht die allgemeine, sondern die spezifische und im
Falle des CbP eben behinderungsspezifische und systemspezifi-
sche Problemlage vermittelt werden kann. das Konzert ist viel-
stimmig, Koordination unerlässlich. 

die alte, korporatistische nähe ist verloren. Man muss sich in
das vielstimmige Konzert einschalten, Wettbewerb gibt’s auch
beim Lobbying. das setzt nähe zu den Akteuren voraus (die
„Lobby“ deutet aufs Antichambrieren hin, das heißt, „die Flure“
sind in berlin!). dann geht’s um inhaltliche und thematische Ver-
dichtung, aber auch spezifik (!) und vor allem um Konstanz und
beharrlichkeit. ein Grundsatzsymposium reicht nicht aus. steter

thema



Tropfen höhlt den stein. dazu kommen intensive Mitarbeit an
Texten und sachfragen gemeinsam mit der Verwaltung, regel-
mäßige diskurse und Kontakte. 

die Großlobbyisten haben ihre büros heute in den Ministe-
rien. Für den CbP muss nicht nur die Verwaltung bespielt wer-
den, auch direkte Abgeordnetenkontakte und praxisbezogene
Gespräche mit regierungsmitgliedern sind notwendig. ergän-
zend sind Kontakte vor Ort, die Anschauung bieten. Gespräche
mit betroffenen, die O-Töne liefern, bewirken weitere einflüs-
se. All das sind Gründe, warum der CbP als bundesfachverband
nach berlin muss!

die genannten Maßnahmen sollten, soweit möglich, mit den
Trägern im CbP koordiniert und abgestimmt werden. nicht zu ver-
gessen: ergänzend Musterverfahren vor den Gerichten. es ist klar,
spitzenverband und Fachverband müssen gut abgestimmt sein.
beide können dafür sorgen, dass die speziellen bedarfe an Posi-
tionierung durch geeignete Hinweise auch dann nicht kontrapro-
duktiv wirken, wenn sie im einzelfall anders akzentuiert sind. um
im bild von Militärstrategen zu sprechen: „Getrennt marschieren
und vereint schlagen“ setzt zumindest eine gemeinsame strategie
der auf gleicher Augenhöhe Verbündeten voraus. Ohne Zweifel:
ein hoher Anspruch an alle Akteure in der Lobbyarbeit, um ein
hohes niveau zu erreichen. der Auftrag ist, die botschaft zu ver-
künden: sei es gelegen oder ungelegen.1 Jürgen Kunze

Direktor Stiftung Haus Lindenhof, Schwäbisch Gmünd, und 

stellvertretender CBP-Vorsitzender

Kontakt: juergen.kunze@haus-lindenhof.de

Anmerkung

1. Vgl. 2. Timotheus 4,1–2.

3 Lobbying: wirkungsorientiert und
selbstverpflichtend

erfolgreiches Lobbying ist nicht einfach das ergebnis des
geschickten einsatzes von Personal und materiellen ressourcen.
den Anspruch, im politischen Alltag gehört zu werden, muss man
sich verdienen: durch gut recherchierte informationen, durch kon-
sistente Positionen, durch kritische Analysen, durch Vorschläge für
Lösungen, die den Test der Wirklichkeit nicht scheuen müssen. 

Gerade unter Lobbyisten im sozialbereich ist die selbstge-
wissheit verbreitet, die Gesprächspartner in der Politik müssten
einem doch zuhören, weil das Thema, das man vertrete, so wich-
tig sei. diese erwartung ist verständlich, aber der sache nicht
dienlich. es ist unsere ureigene Aufgabe, Lobbying so zu gestal-
ten, dass unsere Partner uns zuhören wollen, weil sie es für sich
selbst als nützlich erachten, unsere Positionen zu kennen und an
unseren erfahrungen zu partizipieren.

bei einem Verband wie dem deutschen Caritasverband
(dCV), bei dessen Gliederungen und Mitgliedern 590.000 Mitar-
beitende und Hunderttausende ehrenamtliche arbeiten, bedeutet

dies auch, Auskunft zu geben, wie der Verband seine Potenziale
nutzt, um Lösungen zu befördern. das bedeutet, nicht auf das hohe
ross der selbstgefälligen Forderungen zu steigen, sondern die
eigenen Potenziale selbstbewusst, aber auch in selbstkritischer be -
scheidenheit zu nutzen und sich selbst in die Pflicht zu nehmen. 

ein solches Lobbyingkonzept bedeutet nicht, sich nur auf das
zu konzentrieren, was unter den gegebenen politischen Mehr-
heitsverhältnissen in kurzer Zeit realisierbar ist. Vieles von dem,
was heute in der Hilfe für Menschen mit behinderung standard
ist, galt zu der Zeit, als es zum ersten Mal vorgeschlagen wurde,
als Fantasterei. ein solches Konzept des Lobbyings bedeutet
aber, keine Positionierungen zu betreiben, die nur auf den ers-
ten blick bestand haben und allenfalls helfen, selbst sozial gut
dazustehen oder innerverbandliche differenzen in wolkigen
Formulierungen zu verstecken. Lobbying muss den Anspruch
haben, verantwortungsvoll und wirkungsorientiert zu handeln.
dies sind wir den Menschen schuldig, für die wir den Anspruch
erheben, anwaltschaftlich tätig zu sein.

dabei müssen wir uns auch kritisch mit dem begriff der
Anwaltschaftlichkeit selbst auseinandersetzen. Wir handeln an -
waltschaftlich im sinne der interessen von Menschen, so wie wir
sie verstehen. Aber diese haben uns hierfür kein Mandat erteilt.
dieser begrenzung müssen wir uns bewusst sein. ein gutes Mit-
einander mit den selbsthilfeverbänden behinderter Menschen
und die Offenheit, die eigenen Positionen hinterfragen zu las-
sen, sind ein wichtiges Korrektiv.

Lobbying braucht Glaubwürdigkeit. dazu gehört auch, die
Hüte sauber zu sortieren. Wenn es um unternehmerische inte-
ressen geht, etwa bei Fragen der Gemeinnützigkeit oder der
refinanzierung sozialer Leistungen, dann sollten diese offen
benannt werden. es ist ja völlig legitim, diese interessen zu ver-
treten. Tabu muss es sein, leistungsrechtliche reformen, zumal
solche, die die Wahlrechte hilfesuchender bürger(innen) stär-
ken, mit vermeintlich anwaltschaftlichen oder fachpolitischen
Argumenten zurückzuweisen, wo einen doch in Wirklichkeit die
sorge umtreibt, noch nicht ausreichend gewappnet zu sein, wenn
Hilfesuchende mehr Wahlrechte erhalten. 

nachhaltig helfen können nur dienste und einrichtungen,
die wirtschaftlich gesichert sind. deswegen muss sich die ver-
bandliche Caritas der fachpolitischen, der anwaltschaftlichen
und der unternehmenspolitischen Herausforderung gemeinsam
stellen und die dabei bestehenden spannungen aushalten. der
deutsche Caritasverband und sein Fachverband Caritas behin-
dertenhilfe und Psychiatrie kooperieren gemeinsam für die
rechte behinderter Menschen und einen subsidiär gestalteten
sozialstaat. dabei darf es ab und an auch mal knirschen. das ist
jedenfalls besser als nach außen gewahrte Harmonie, die span-
nungen, die zwischen unterschiedlichen rollen unvermeidbar
sind, zu ignorieren versucht. Prof. Dr. Georg Cremer

Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes

Kontakt: georg.cremer@caritas.de

thema
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3 Bundestagsmitglieder im
Andreaswerk Vechta

Für alle Menschen mit behinderung soll das recht auf Teilhabe
am Arbeitsleben gelten, und ihnen soll künftig ein größerer Teil
des Arbeitseinkommens verbleiben, wenn sie Leistungen der
eingliederungshilfe beziehen. dies forderten die Vertreter des
Werkstattrates gegenüber dem behindertenpolitischen sprecher
der Cdu, uwe schummer, und seinem Parteifreund Franz-Josef
Holzenkamp. die beiden bundestagsabgeordneten besuchten
Anfang Oktober 2015, vermittelt durch mich als sprecher des
CbP-Angehörigenbeirats, das Andreaswerk in Vechta.

Außerdem wünscht sich der Werkstattrat dauerhafte beglei-
tung auf dem ersten Arbeitsmarkt und die Möglichkeit zur rück-
kehr in die WfbM, wenn es auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht
klappt, sowie einen lebenslangen und unabhängigen Ansprech-
partner, der die beschäftigten mit behinderung in allen für sie
wichtigen Fragen berät und ihnen unterstützung gewährt. 

uwe schummer zeigte sich den Forderungen des Werkstatt -
rates gegenüber aufgeschlossen und sagte seine un terstützung
zu. Zugleich verwies er auf das Förderprogramm der bundesre-
gierung, durch welches in den kommenden drei Jahren insgesamt
150 Millionen euro zum Aufbau von integrationsfirmen und
damit für Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt für Men-
schen mit behinderung zur Verfügung gestellt werden.

Als sprecher des beirates der Angehörigen im CbP konnte
ich unsere Forderungen zur reform der eingliederungshilfe
erläutern. schwerpunkt meiner Ausführungen war die schnitt-

stelle der eingliederungshilfe zum Pflegeversicherungsgesetz.
Hier zahlt die Pflegeversicherung für Menschen mit behinde-
rung und einer Pflegestufe nach dem PflegeVG unabhängig von
dieser Pflegestufe in stationären einrichtungen der behinder-
tenhilfe nur pauschal 266 euro pro Monat. dieser betrag liegt
weit unter den Leistungen für pflegebedürftige Menschen in
Pflegeeinrichtungen oder im eigenen häuslichen umfeld. Für
Menschen mit behinderung in Pflegestufe 3 führt dies in weiten
Teilen der bundesrepublik dazu, dass sie nur sehr schwer einen
stationären Wohnheimplatz finden, da die erhöhten Anforde-
rungen an die pflegerische Versorgung auch von den Trägern der
eingliederungshilfe nicht adäquat refinanziert werden. 

die regelung verstößt nach Ansicht des beirates der Ange-
hörigen im CbP gegen den Gleichheitsgrundsatz im Grundge-
setz und ist auch mit den Vorgaben der un-behindertenrechts-
konvention unvereinbar. seine Forderungen hat der beirat der
Angehörigen deshalb nachdrücklich in die diskussion um das
bundesteilhabegesetz eingebracht.1

uwe schummer unterstützt die Forderungen des CbP-Ange-
hörigenbeirates. im Fall der Pflegeversicherung sieht er eine Ver-
besserungsmöglichkeit darin, dass die Pauschale von 266 euro
pro Monat im rahmen des bundesteilhabegesetzes schrittweise
erhöht wird. diese Vorgehensweise hätte den Charme, dass die
Pflegeleistung auch weiterhin zweifelsfrei unter dem dach der
eingliederungshilfe erbracht würde.

der behindertenpolitische sprecher sagte in dem Gespräch
des Weiteren zu, dass er Anfang 2016 ein Fachgespräch im rah-
men der Fraktion zur Abgrenzung der eingliederungshilfe und

der Pflege organisieren will und hierzu
auch ich als sachverständiger eingeladen
werde. der beirat der Angehörigen im
CbP wird die Chance nutzen, seine Posi-
tionen nochmals in die politische diskussi-
on einzubringen und das Problem anhand
praktischer Fälle zu erläutern.

Gerold Abrahamczik

Sprecher des CBP-Angehörigenbeirates

Kontakt: cbp-angehoerigenbeirat@ewe.net

Anmerkung

1. Siehe hierzu das Schreiben an Bundes -

gesundheitsminister  Hermann Gröhe unter

www.cbp.caritas.de/91342.asp

Foto: Andreaswerk Vechta

V.l.n.r.: Matthias Warnking
(Geschäftsführer Andreaswerk);
Gerold Abrahamczik; Uwe Schummer,
MdB; Franz-Josef Holzenkamp, MdB;
Markus Ideler (Werkstattleiter); 
Guido Moormann (Leiter Wohnen). 
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3 Integrationsfirmen stärken

„die Haus Lindenhof service GmbH (HLs) ist das größte inklu-
sionsprojekt der stiftung Haus Lindenhof“, sagte direktor
Hubert sorg, Vorstand der stiftung Haus Lindenhof, bei der
begrüßung der beiden Gmünder staatssekretäre und Mitglieder
des deutschen bundestags norbert barthle und Christian Lan-
ge. die integrationsfirma ist eine 100-prozentige Tochter der
stiftung und beschäftigt 30 Prozent Menschen mit behinderung

(verpflichtend ist ein Anteil von 25 Prozent) auf dem ersten all-
gemeinen Arbeitsmarkt. dabei handelt es sich überwiegend um
schwerbehinderte Menschen mit einer geistigen und seelischen
behinderung, die eine individuelle arbeitsbegleitende betreu-
ung benötigen, sowie um Menschen mit einer schweren sinnes-,
Körper- oder Mehrfachbehinderung. sie arbeiten – eingegliedert
in die strukturen des allgemeinen Arbeitsmarktes – gleichbe-
rechtigt miteinander. 

Weil die bundesregierung solche integrationsfirmen stärken
will, um schwerbehinderten Menschen neue Chancen auf dem
ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen, informierten sich die beiden
staatssekretäre bei der HLs aus erster Hand. 

seit 2003 ist die stiftung Haus Lindenhof an integrationsfir-
men beteiligt, seit 2011 ist sie Alleingesellschafterin der HLs, die
heute 153 Mitarbeiter(innen) beschäftigt. Zum Leistungsspek-
trum der HLs gehören Außen- und innenreinigung, Catering,
Fahrdienste, Glasreinigung, elektroprüfungen, hauswirtschaft-

liche dienstleistungen, Malerarbeiten und Winter-
dienst. 

integrationsbetriebe werden aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe über den Kommunalverband für Jugend
und soziales (KVJs) finanziell gefördert. damit werde
dem umstand rechnung getragen, dass ein Großteil der
Mitarbeiter(innen) aufgrund ihrer beeinträchtigung
weniger leistungsfähig ist oder besonderer unterstüt-
zung bedarf, so HLs-Geschäftsführer Hermann staiber.
„insgesamt ist die entwicklung der integrationsbetrie-
be eine erfolgsgeschichte“, bestätigte staatssekretär
norbert barthle, „sie könnten modellhaft durchaus
auch für andere unternehmen als Vorbild dienen.“ 

staatssekretär Christian Lange verwies darauf, dass
laut bundesagentur für Arbeit Menschen mit behinde-
rung nach wie vor deutlich stärker von Arbeitslosigkeit
betroffen seien als Menschen ohne behinderung. um
mehr sozialversicherungspflichtige beschäftigungen für
Menschen mit behinderung auf dem ersten Arbeits-
markt zu schaffen, müsse die Wettbewerbsfähigkeit der

integrationsbetriebe ge stärkt werden. norbert barthle und
Christian Lange wiesen darauf hin, dass die Koalitionsfraktionen
den Ausbau dieser integrationsbetriebe in den kommenden drei
Jahren mit 150 Millionen euro fördern wollen, denn, so die bei-
den staatssekretäre, durch diese gezielte Förderung der integra-
tionsbetriebe wachse die Chance, die berufliche Teilhabe behin-
derter Menschen zu verbessern. Zehn Prozent dieser summe
kämen dem Land baden-Württemberg zugute.

Clemens Beil

Stiftung Haus Lindenhof

Kommunikation und Marketing

Kontakt: clemens.beil@haus-lindenhof.de
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Die Staatssekretäre Christian Lange (3. v. l.) und Norbert
Barthle (5. v. l.) besuchten die Stiftung Haus Lindenhof, um
die Angebote eines Integrationsbetriebes näher kennen-
zulernen.
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3 Vitus qualifiziert zum
Handwerksgehilfen

Akkreditierung durch Handwerkskammer Osnabrück erfolgt

in Anwesenheit zahlreicher Gäste überreichte Peter Voss,
 Präsident der Handwerkskammer Osnabrück-emsland- Graf -
schaft bentheim gemeinsam mit dem stellvertretenden Haupt-
geschäftsführer Harald schlieck den Vitus-Vertretern Michael
Korden und Johannes Münzebrock die Akkre ditierungsur kunde
zur Qualifizierung zum/zur „Handwerks gehilfen/Hand werks -
gehilfin“ in den berufsbereichen Holz und Metall. „diese erst-
mals an einen Werkstatt-Träger von einer Handwerkskammer
verliehene Akkreditierung macht uns besonders stolz und gibt
unseren Teilnehmern Mut, selbst vertrauen und eine zusätzliche
Perspektive für eine beschäftigung in Handwerksbetrieben der

region“, so Johannes Münzebrock. nach dem besuch einer För-
derschule stellen sich viele schüler die Frage: „Wie sieht meine
berufliche Zukunft eigentlich aus?“ in der Vitus-Werkstatt kön-
nen die jungen erwachsenen nach dem besuch des berufsbil-
dungsbereiches ab sofort die Qualifikation zum Handwerks -
gehilfen in den bereichen Holz und Metall erlangen. 

dass es für diese förderbedürftigen Jugendlichen eine  Per -
spektive auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt, dafür hat sich Vitus in
Meppen in Kooperation mit der Handwerks kammer Osnabrück-
emsland-Grafschaft bentheim und der Agentur für Ar beit stark-
gemacht. Mit der Qualifizierung wird ihnen der Weg zu einer
Arbeitsstelle in betrieben weiter ge ebnet.

Johannes Münzebrock

Kompetenzfeldleiter, Vitus, Meppen

Kontakt: johannes.muenzebrock@vitus.info

CBP-Kalender

Termine Wann? Wo? Wer?

Wissenschaft trifft Praxis: Personzentrierung –
Inklusion – Enabling community
Kongress

25./26.2.2016 Berlin

Menschen mit Behinderung, professionell
Mitarbeitende der stationären wie ambulanten
Behindertenhilfe und aus öffentlichen Institutionen
sowie Wissenschaft ler(innen)

AAL-Vernetzungstreffen 1.3.2016
Frankfurt 
am Main

Mitarbeiter(innen), die aktiv im AAL-Projekt mitwirken

Get connected – Moderne Techniken und
Kommunikationsmethoden
Fachtagung der CBP-Fachbeiräte Hilfen für
Menschen mit Sinnesbehinderung und
Körperbehinderung

19.–21.4.2016 Würzburg
Leitungskräfte und Mitarbeiter(innen) in Einrichtungen
und Diensten der Behindertenhilfe und Psychiatrie in
der Caritas

Mit Störungen muss gerechnet werden –
Gastlichkeit als Beitrag zu einer inklusiven Kultur
Fachtagung des CBP-Ausschusses Pastoral

7.–9.6.2016 Würzburg

Seelsorgerinnen und Seelsorger, Träger- und
Leitungsverantwortliche sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich in den Einrichtungen und
Diensten der Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie
e.V. in der Seelsorge engagieren

Partizipation durch Entwicklung
Gemeinsame Fachtagung von CBP und BeB

13./14.6.2016 Berlin
Trägervertreter(innen), Leitungsverantwortliche und
Fachkräfte von Berufsbildungs- und Berufsförde -
rungs werken sowie Phase-II-Einrichtungen 

Veranstaltung zur CBP-Heimkinderstudie 23.6.2016 Berlin
Menschen mit Behinderung und interessierte
Fachöffentlichkeit

AAL-Vernetzungstreffen 19./20.9.2016 Essen
Menschen mit Behinderung und Mitarbeiter(innen),
die aktiv im AAL-Projekt mitwirken

Arbeitstreffen für Technische Leitungen in
Einrichtungen des CBP

27.–29.9.2016
Frankfurt 
am Main

Technische Leitungen in der Caritas Behindertenhilfe
und Psychiatrie

Soziale Teilhabe jetzt?! Chancen und
Herausforderungen für die Caritas
Behindertenhilfe und Psychiatrie
Fachtagung des CBP-Ausschusses Soziale
Teilhabe

27.–29.9.2016 Fulda
Trägerverantwortliche, Leiter(innen) sowie leitende
Fachkräfte von Einrichtungen und Diensten der
Behindertenhilfe und Psychiatrie

CBP-Mitgliederversammlung 2016 9./10.11.2016 Freiburg Vertreter(innen) der Mitgliedseinrichtungen

Bitte achten Sie auf die aktuellen Termine auf unserer Homepage www.cbp.caritas.de/termine
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Veranstaltungsberichte 

3 CBP-Mitgliederversammlung

bei der jährlichen CbP-Mitgliederversammlung am 18./19. no -
vember 2015 in berlin stellten sich knapp 160 Teilnehmende
wichtigen Themen und beschlussvorlagen. sie diskutierten zur
reform der eingliederungshilfe mit rolf schmachtenberg vom

bundesministerium für Arbeit und soziales, Horst Frehe vom
Forum behinderter Juristen und Juristinnen und irene Vorholz
vom deutschen Landkreistag. 

Folgende wichtige beschlüsse wurden getroffen: Ab 2017 soll
die Geschäftsstelle des CbP von Freiburg nach berlin umziehen,
um damit noch stärker für den Verband die fach- und sozialpo-
litischen interessen wahrzunehmen. Gleichzeitig gaben die Mit-
glieder dem Vorstand den Auftrag, eine Gremienreform auf den
Weg zu bringen, um ehrenamtliche und hauptamtliche ressour-
cen bestmöglich zu bündeln. 

die beiträge und Fotos der Mitgliederversammlung sind
dokumentiert unter www.cbp.caritas.de/dokumentationen cl

3 Inklusionstage 2015 und der neue
Nationale Aktionsplan 2.0 

Am 23./24. november 2015 lud das bundesministerium für
Arbeit und soziales (bMAs) zu seinen jährlichen inklusionsta-
gen zahlreiche Vertreter(innen) aus Politik, Verbänden und

Zivilgesellschaft nach berlin ein. staatssekretärin Gabriele
Lösekrug-Möller erklärte zu beginn der Veranstaltung, dass
durch den vorgelegten referentenentwurf zum behinderten-
gleichstellungsgesetz, das künftige bundesteilhabegesetz sowie
durch den nationalen Aktionsplan (nAP) die umsetzung der
un-behindertenrechtskonvention (brK) als Hauptziel strate-
gisch weiterverfolgt  würde. rolf schmachtenberg stellte den
entwurf des weiterentwickelten nationalen Aktionsplans (nAP

2.0) als ressortübergreifende Gesamtstrategie vor, die sieben
Querschnittsthemen und elf Handlungsfelder beinhaltet. 

Vom ersten nAP sind rolf schmachtenberg zufolge 37 Pro-
zent der dort gelisteten Maßnahmen abgeschlossen. neue Maß-
nahmen werden von zuständigen bundesministerien (zum bei-
spiel vom bundesministerium für Gesundheit) verantwortet.
unter anderem soll bald der große Teilhabe-survey zur befra-
gung der Lebenslagen von Menschen mit behinderung durch-
geführt werden. 

in einer ersten diskussionsrunde wurden einige Aspekte des
aktualisierten nAP erörtert und kritisch bewertet. die behin-
dertenbeauftragte Verena bentele stellte fest, dass dem neuen
nAP der „politische Kompromiss“ anzumerken sei, vor allem
mit blick auf den Finanzierungsvorbehalt. ilja seifert kritisierte
die Übertragung der wichtigsten Maßnahmen der Gesundheits-
und sozialpolitik in den nAP, da diese sowieso auf der Agenda
stünden, und forderte, die umsetzung der brK als menschen-
rechtliche Angelegenheit zu betrachten. brigitte döcker von der
bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege wies

verband

Bei der Mitgliederversammlung im November gab 
Irene Vorholz, Beigeordnete des Deutschen
Landkreistags, ein Statement zum künftigen
Bundesleistungsgesetz aus kommunaler Sicht.
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Nach ihren Erwartungen an das Bundesteilhabegesetz
fragte CBP-Geschäftsführer Thorsten Hinz (Mitte) Rolf
Schmachtenberg, verantwortlicher Abteilungsleiter im
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (links), und
Horst Frehe vom Forum behinderter Juristinnen und
Juristen, Bremen.



auf den Aktionsplan der AWO hin und forderte die umsetzung
der brK in Führungspositionen der Verbände der freien Wohl-
fahrtspflege. Valentin Aichele vom deutschen institut für Men-
schenrechte bewertete den nAP als bloßes „stückwerk“ und
machte darauf aufmerksam, dass Aktionspläne als ein zentrales
instrument zur umsetzung der un-brK zu sehen seien und der
nAP hierbei eine Leitvorgabe machen müsse. rolf schmach-
tenberg betonte gegenüber aller vorgetragenen Kritik, dass der
nAP eine Laufzeit bis 2020/2021 vorsieht und nicht mit der
gegenwärtigen Legislaturperiode endet. 

Zentrale Themen und Maßnahmen des nAP wurden in ein-
zelnen Workshops erörtert. CbP-Geschäftsführer Thorsten Hinz
beteiligte sich als Fachexperte in zwei Workshops zum Themen-
feld Prävention, reha, Pflege und Gesundheit. dort wurden als
zentrale Maßnahmen das geplante bundesteilhabegesetz und
die Pflegstärkungsgesetze beraten.

im Workshop Kinder und Jugendliche wurde bemängelt, dass
zwei Großthemen wie die „inklusive Lösung“ und die „unter-
stützte elternschaft“ im nAP 2.0 nicht auftauchen. im Workshop
Arbeit und beschäftigung, bei dem als expert(inn)en Peter
Mozet vom bMAs, Anna robra vom bundesverband der deut-
schen Arbeitgeberverbände und Alfons Adam, schwerbehin-
dertenvertreter der daimler benz AG, teilnahmen, wurden die
Themen der beruflichen Orientierung, der Alternativen zur
Werkstatt für behinderte Menschen sowie der Mitwirkung der
Menschen mit behinderung erörtert. die Maßnahmen zur
beschäftigung von Menschen mit behinderung wurden positiv,
jedoch in ihrem umfang und ihrer Wirkung als nicht ausreichend
bewertet, um die gesamte Thematik der Teilhabe von Menschen
mit behinderung am Arbeitsleben zu erfassen. Weitere Work-
shops fanden zu  Themen wie bildung, Frauen mit behinderung,
ältere Menschen mit behinderung, bauen und Wohnen, Kultur
und Freizeit, politische Teilhabe, persönliche Freiheitsrechte,
internationale Zusammenarbeit und bewusstseinsbildung statt.

der entwurf des nationalen Aktionsplanes 2.0 kann unter:
www.gemeinsam-einfach-machen.de/brK/de/stds/AktivWer-
den/inklusionstage2015_node.html eingesehen werden. jb

Medizinische Zentren 

3 Medizinische Behandlungszentren

Medizinische behandlungszentren für erwachsene mit geistiger
behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZeb)
sollen ein neuer und wichtiger baustein in der gesundheitlichen
Versorgung erwachsener mit behinderung werden. Ähnlich den
sozialpädiatrischen Zentren (sPZ) für Kinder und Jugendliche
bieten die MZeb erwachsenen Menschen mit behinderung eine
Anlaufstelle. der folgende beitrag1 stellt das Konzept und die
Hintergründe vor. 

Spezifische Anforderungen von Patienten mit Behinderung

seit nahezu zwanzig Jahren setzen sich die Fachverbände für
Menschen mit behinderung gemeinsam auf verschiedenen (ge -
sundheits-)politischen ebenen für die Verbesserung der gesund-
heitlichen Versorgung von Menschen mit geistiger oder mehr-
facher behinderung ein. sie stellen die Forderung in den Vor -
dergrund, dass sich das medizinische regelversorgungssystem
deutlich besser als bisher auf die belange dieser Menschen ein-
stellen muss. dafür müssen nicht nur Ärztinnen und Ärzte, The-
rapeut(inn)en usw. das ihre tun. Vor allem auch die Gremien der
selbstverwaltung im Gesundheitswesen sowie die Gesetzgebung
müssen geeignete rahmenbedingungen schaffen. die verschie-
denen bemühungen um die Verbesserungen im regelversor-
gungssystem tragen leider nur sehr langsam Früchte, nicht zuletzt
wegen der zunehmenden strukturellen Probleme im deutschen
Gesundheitswesen.

in der Versorgung von Menschen mit geistiger oder mehrfa-
cher behinderung treten oft sehr spezifische und komplexe fach-
liche Fragestellungen und Anforderungen auf, die aus Gründen
fehlender spezialisierter erfahrungen und Kompetenzen weder
ohne weiteres im regelversorgungssystem noch durch eine be -
stimmte berufsgruppe allein sach- und fachgerecht beantwortet
werden können. nicht umsonst hatte der bundesgesetzgeber
schon vor Jahrzehnten mit dem § 119 sGb V die gesetzlichen
Grundlagen für sPZ für Kinder und Jugendliche mit (drohen-
der) behinderung geschaffen. Mittlerweile gibt es rund 150 sol-
cher Zentren in deutschland. sie haben sich sehr bewährt. umso
härter trifft es erwachsen gewordene Menschen, die als behin-
derte Kinder und Jugendliche auf ein sPZ angewiesen waren,
wenn mit erreichen der Altersgrenze von 18 Jahren die Versor-
gungszuständigkeit der sozialpädiatrischen Zentren für sie
erlischt und sie fortan auf das oft völlig unzulängliche Angebot
der gesundheitlichen regelversorgung angewiesen sind. 

Spezialisierte Angebote notwendig

die Fachverbände für Menschen mit behinderung fordern neben
der Verbesserung der medizinischen regelversorgung seit nahe-
zu zwei Jahrzehnten auch die etablierung spezialisierter ambu-
lanter Zentren für Menschen mit geistiger oder mehrfacher
behinderung. sie nehmen bezug auf die manchmal dramatischen
erfahrungen, die erwachsene mit diesen behinderungen mit den
Versorgungsmängeln im medizinischen regelversorgungssystem
gemacht haben. Vor allem beruht diese Forderung auf der Über-
zeugung und erfahrung, dass in der ambulant-medizinischen Ver-
sorgungspyramide grundsätzlich für spezielle und komplexe Fra-
gestellungen oberhalb der hausärztlichen und der fachärztlichen
Versorgungsebene spezialisierte Angebote notwendig sind. sie
sollen in Analogie zu den sPZ das regelversorgungssystem
ergänzen und unterstützen. Keinesfalls sollen sie das medizini-
sche Versorgungsystem von seiner Verantwortung für erwachse-
ne mit geistiger oder mehrfacher behinderung suspendieren. p
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Gesetzliche Regelungen für MZEB geschaffen

dank unablässiger gezielter bemühungen in den letzten Jahren
ist es gelungen, bei der Ärzte- und der Zahnärzteschaft unter-
stützung für das Anliegen zu finden. der deutsche Ärztetag im
Jahr 2009 in Mainz griff das Anliegen in einschlägigen beschlüs-
sen2 auf. die bundesarbeitsgemeinschaft Ärzte für Menschen
mit geistiger oder mehrfacher behinderung hat sich seit langem
der Forderung angeschlossen, ebenso später die deutsche Ver-
einigung für rehabilitation. Vor allem konnten bundestagsab-
geordnete aller Parteien in Gesprächen und Veranstaltungen zur
unterstützung gewonnen werden. 

schließlich fand die Forderung nach spezialisierten ambu-
lanten Medizinischen behandlungszentren im Koalitionsvertrag
2013 ihren niederschlag. daraufhin erarbeitete der Arbeitskreis
Gesundheitspolitik der Fachverbände – aufbauend auf einer frü-
heren rahmenkonzeption Ambulanzen für erwachsene mit
geistiger oder mehrfacher behinderung 3 – 2014 in einem breit
angelegten konsultativen Prozess, in den verschiedene Fachleu-
te einbezogen waren, eine rahmenkonzeption für die Medizini-
schen behandlungszentren. die Fachverbände brachten diese
rahmenkonzeption früh in den Gesetzgebungsprozess ein und
verabschiedeten sie im november 2014 als vorläufige rahmen-
konzeption.4

seit Juli 2015 ist das Gesetz zur stärkung der Versorgung in
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstär-
kungsgesetz) in Kraft. in einem neu eingeführten § 119c sGb V
regelt es in enger Anlehnung an die Vorschriften zu den sPZ
(§ 119 sGb V) die Grundlagen für die Medizinischen behand-
lungszentren für erwachsene mit geistiger behinderung oder
schweren Mehrfachbehinderungen (MZeb).

Vielfältige Aufgaben eines MZEB

die MZeb als ambulante Angebote stehen unter ärztlicher Lei-
tung, sind multiprofessionell ausgestattet und arbeiten interdis-
ziplinär. sie sind bestimmt für erwachsene mit von Kindheit
oder Jugend an bestehenden geistigen oder schweren Mehr-
fachbehinderungen sowie für erwachsene, die ihre schwere
Mehrfachbehinderung erst nach dem 18. Lebensjahr erworben
haben. doch das Vorliegen einer behinderung allein reicht nicht.
Vielmehr muss es aus fachlichen Gründen erforderlich sein, das
Leistungsangebot eines MZeb in Anspruch zu nehmen. Anders
ausgedrückt: Alles, was im regelversorgungssystem ausreichend
versorgt werden kann, macht die inanspruchnahme eines
MZeb nicht erforderlich. daraus folgt, dass ein MZeb und das
regelversorgungssystem nacheinander oder gleichzeitig in
Anspruch genommen werden können. Aus diesem Grunde wird
es in der regel einer ärztlichen Überweisung zum MZeb be -
dürfen. 

die Aufgaben eines MZeb sind komplex. sie umfassen inter-
disziplinär angelegte Prozesse in diagnostik, Assessment, The-
rapie, beratung usw. Auch physikalische, physiotherapeutische,

ergotherapeutische, logopädische und weitere behandlungen
sind möglich. das konkrete Leistungsangebot eines MZeb rich-
tet sich nicht zuletzt nach dem fachlichen schwerpunkt bezie-
hungsweise den fachlichen schwerpunkten, die sich unter bezug
auf den Versorgungsbedarf am standort und auf die Kompeten-
zen des jeweiligen Trägers entwickeln werden. 

ein MZeb wird nicht alle Aufgaben selbst erfüllen können.
Vielmehr wird es aufs engste mit den Ärzt(inn)en und Thera-
peut(inn)en in der region zusammenarbeiten, an sie zur Mit-
oder Weiterbehandlung überweisen, ihnen mit fachlichem rat
zur Verfügung stehen usw. 

die MZeb müssen ihr Wissen, ihre Handlungs- und kom-
munikativen Kompetenzen auch anderen Anbietern im Gesund-
heitswesen zur Verfügung stellen. sie sind durch beratung und
Fortbildung an der Qualifizierung des regelversorgungssystems
beteiligt. Auch mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst und vor
allem mit den diensten und einrichtungen der behindertenhil-
fe müssen die MZeb eng zusammenarbeiten. 

die errichtung eines MZeb auf der Grundlage des § 119c
sGb V setzt eine ermächtigung durch den regional zuständigen
Zulassungsausschuss voraus. dafür muss ein Träger einen An -
trag stellen. die MZeb sollen über Pauschalen direkt von den
Krankenkassen finanziert werden. natürlich wird es darauf
ankommen, dass die mit den Krankenkassen auszuhandelnden
Pauschalen auskömmlich sind, um eine angemessene fachliche
Qualität im rahmen einer wirtschaftlichen betriebsführung zu
ermöglichen.

So soll es weitergehen

Wie werden MZeb realität? Auf der nun geschaffenen Grund-
lage in Form des § 119c sGb V müssen die interessierten Träger
von Krankenhäusern, Medizinischen Versorgungszentren,
behinderteneinrichtungen usw. einen Antrag an den regional
zuständigen Zulassungsausschuss stellen. 

im Oktober 2015 haben die Fachverbände für Menschen mit
behinderung und die bundesarbeitsgemeinschaft Ärzte für
Menschen mit geistiger oder mehrfacher behinderung ihre nun-
mehr gemeinsam getragene „rahmenkonzeption Medizinische
behandlungszentren für erwachsene mit geistiger behinderung
oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZeb)“ 4 publiziert.
damit erhalten die künftigen Patient(inn)en, ihre Angehörigen
und die Fachöffentlichkeit differenzierte informationen und vor
allem die zur Gründung von MZeb entschlossenen Träger eine
klare inhaltliche Orientierung für die dazu notwendigen schrit-
te. um den Trägern eine Plattform des Austauschs und der Ab -
stimmung zu geben, wurde am 14. dezember 2015 in Kassel eine
bundesarbeitsgemeinschaft Medizinische behandlungszentren
für erwachsene mit behinderung e.V. (bAG MZeb) gegründet
(näheres in der folgenden Meldung). 

die Angehörigen und Freunde von Menschen mit behinde-
rung sind aufgerufen, den Prozess der errichtung von MZeb,
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der sich schrittweise und sicher gegen manche Widerstände voll-
ziehen wird, so gut wie möglich moralisch und politisch zu unter-
stützen. es ist zu hoffen, dass die Landesbehindertenbeauftrag-
ten und vor allem die Landesgesundheitsministerien ihren
einfluss geltend machen, damit ein gut koordinierter entwick-
lungs- und Aufbauprozess der MZeb zügig vorankommt.

Prof. Dr. med. Michael Seidel

Vorsitzender des Arbeitskreises Gesundheitspolitik der 

Fachverbände für Menschen mit Behinderung

Kontakt: dasband@bvkm.de

Anmerkungen

1. Erstveröffentlichung in: Das Band, Zeitschrift des Bundesverban-

des für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm),

 Ausgabe 6/2015, S. 26 ff.; www.bvkm.de

2. www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/beschlussprotokolle-ab-

1996/112-daet-2009/punkt-iv/

3. FACHVERBÄNDE DER BEHINDERTENHILFE (1999): Rahmenkonzeption

Ambulanzen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinde-

rung. In: BUNDESVERBAND EVANGELISCHE BEHINDERTENHILFE E.V. (Hrsg.):

Gesundheit und Behinderung. Expertise zu bedarfsgerechten ge-

sundheitsbezogenen Leistungen für Menschen mit geistiger und

mehrfacher Behinderung als notwendiger Beitrag zur Verbesserung

ihrer Lebensqualität und zur Förderung ihrer Partizipationschancen.

Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe, Stuttgart/Reutlingen,

Diakonie-Verlag, 2011, S. 77–84 (Download: www.diefachverbaen-

de.de oder www.beb-ev.de/files/pdf/2010/2010-05-08ExpertiseGe-

sundheitundBehinderung2001.pdf).

4. FACHVERBÄNDE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG UND BUNDESARBEITS-

GEMEINSCHAFT ÄRZTE FÜR MENSCHEN MIT GEISTIGER ODER MEHRFACHER BE-

HINDERUNG: Rahmenkonzeption Medizinische Behandlungszentren für

Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbe-

hinderungen (MZEB). Fassung vom 12. Oktober 2015. Download:

www.diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/2015-10-12-Rah-

menkonzeption_MZEB_2015.pdf

3 Bundesarbeitsgemeinschaft für
Medizinische Zentren gegründet

Am 14. dezember 2015 trafen sich Vertreter(innen) von rechts-
trägern der Gesundheits- und behindertenhilfe in Kassel, die
den Antrag auf die Zulassung von MZeb bereits gestellt haben
oder dies beabsichtigen. die rechtsträger gründeten die bun-
desarbeitsgemeinschaft MZeb (bAG MZeb) mit sitz in ber-
lin. Volker Hövelmann, langjähriger CbP-Vorstand, wurde zum
Vorsitzenden der bAG gewählt. Zu beginn der Veranstaltung
schilderte Michael seidel vom bundesverband evangelische
behindertenhilfe e.V. (beb) die bisherige konzeptionelle und
sozialpolitische Arbeit der Fachverbände für die errichtung von
Medizinischen Zentren für Menschen mit behinderung (vgl. vor-
herigen beitrag). durch die erfolgreiche Arbeit der Fachver-

bände ist es nach mehreren Jahren gelungen, eine gesetzliche
Grundlage von Medizinischen Zentren in § 119c sGb V durch-
zusetzen. 

bisher haben etwa 15 rechtsträger Anträge auf Zulassung
gestellt. die Krankenkassen sind vielfach noch in der Abstim-
mungsphase. Auch sind erhebliche unterschiede zu den bera-
tungsständen in den bundesländern festzustellen. nur der erste
Antragsteller kann mit der Zulassung für die jeweilige region
rechnen. Zunächst erfolgt die bescheidung des Antrags und erst
später die Verhandlung von Pauschalvergütungen, die sich nach
§ 120 Abs. 2 und Abs. 3 sGb V richtet.

Aus sicht des CbP ist es jetzt dringlich, dass interessierte
rechtsträger ihre Anträge schnell einreichen. in vielen regio-
nen mag es dabei hilfreich sein, wenn dies im Zuge von Ko -
operationen erfolgt, um bestmöglich fachliche expertisen zu
bündeln. 

in den MZeb geht es um die ambulante gesundheitliche Ver-
sorgung von erwachsenen Menschen mit behinderung, die gege-
benenfalls vorher im Kindes-/Jugendalter von sozialpädiatri-
schen Zentren (sPZ) betreut wurden. der Zugang zu MZeb
wird in der regel auf Überweisung erfolgen, da die Zuständig-
keit des MZeb erst vorliegt, wenn die Angebote des regelsys-
tems nicht ausreichen. neben den ärztlichen sollen in den MZeb
auch nichtärztliche Leistungen erbracht werden. 

die konzeptionelle Weiterentwicklung der Zentren wird in
der neu gegründeten bundesarbeitsgemeinschaft (bAG) MZeb
erfolgen, für die der neue Vorstand gewählt wurde. die Vor-

standsmitglieder sind: Volker
Hövelmann (st. rochus-Hos-
pital Telgte und CbP-Vor-
stand) als Vorsitzender (s.
Foto), Prof. dr. Peter Martin
(diakonie Kork), dr. Matthi-
as schmidt-Ohlemann (dia-
konie bad Kreuznach), Tho-
mas Wüstner (st. elisabeth
und st. barbara Krankenhaus,
Halle/saale), Pd dr. Martin
Winterholler (rummelsber-
ger diakonie/sana AG). die
bAG MZeb verfolgt keine
wirtschaftlichen Zwecke, ist

jedoch nicht gemeinnützig. die bAG MZeb bezweckt, die
MZeb fachlich zu fördern und impulse zu deren integration  
in die regionalen Versorgungsstrukturen zu geben. sie will  
eine Plattform des Austauschs und der Zusammenarbeit zwi-
schen Mitgliedern sein, die als rechtsträger ein MZeb errich-
ten und betreiben wollen. die eintragung ins Vereinsregister
steht an.

Weitere informationen erhalten sie per e-Mail an den bAG-
Vorstand: t.wuestner@krankenhaus-halle-saale.de
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Aktion Mensch 

3 Neue Förderrichtlinien

die Aktion Mensch fördert mit zusätzlichen Mitteln Maßnah-
men zur Herstellung von barrierefreiheit. die Förderung wird
ausgeweitet, damit Projekte, dienste und einrichtungen für
Menschen mit behinderung noch besser zugänglich und nutzbar
werden.

Für Veranstaltungen und Aktivitäten im rahmen eines Pro-
jektes können bis zu 50.000 euro zusätzlich und prospektiv für
Aufwendungen beantragt werden, durch die barrieren reduziert
werden können: zum beispiel für Gebärden-, schriftdolmet-
scher(innen), Materialien in Leichter sprache, kleine bauliche
und technische Anlagen, induktionsschleifen. Aktion Mensch
beteiligt sich an diesen Kosten zu 70 Prozent.

dienste und einrichtungen für Menschen mit behinderung
konnten auch bisher von der Aktion Mensch nur gefördert wer-
den, wenn die räumlichkeiten barrierefrei geplant waren. Künf-
tig gilt diese regelung auch für Angebote, die sich an Kinder
und Jugendliche mit behinderung sowie an Menschen mit
besonderen sozialen schwierigkeiten richten. Für die Herstel-
lung der barrierefreiheit werden die Maßstäbe der din 18040-
1 oder -2 angelegt, was durch eine Architektin/einen Architek-
ten bestätigt werden muss.

Zusätzliche finanzielle Anreize setzt die Aktion Mensch bei
der investition zur schaffung eines neuen Wohnangebots mit bis
zu acht Plätzen: Für Wohnräume, die nach der din 18040-2 mit
dem Merkmal „r“ insbesondere von rollstuhlnutzer(inne)n gut
genutzt werden können, kann ein zusätzlicher Zuschuss von
20.000 euro pro „r“-Platz beantragt werden. die Förderung ist
auf vier r-Plätze und einen Fördersatz von 40 Prozent begrenzt.

bei ambulanten diensten und teilstationären einrichtungen
der behindertenhilfe weitet Aktion Mensch die Förderung
ebenfalls aus, um insbesondere die beschäftigung von Mitarbei-
tenden mit behinderung zu unterstützen. die Herstellung 
„um fassender“ barrierefreiheit (nach din 18040-1) kann in
ambulanten diensten (zum beispiel beratungsstellen, Famili-
enunterstützenden dienste, Ambulant betreutem Wohnen) mit
bis zu 300.000 euro und einem Fördersatz von 50 Prozent der
Kosten gefördert werden, in teilstationären einrichtungen (För-
derstätten, inklusiver Kita oder schule) mit bis zu 140.000 euro
und ebenfalls einem 50-Prozent-Fördersatz. „umfassend“ bar-
rierefrei sind dienste und einrichtungen, wenn sämtliche öffent-
lich und nicht öffentlich zugänglichen bereiche barrierefrei
gestaltet sind. die erhöhte investive Förderung kann demnach
also gewährt werden, wenn sämtliche räume, einschließlich der
büros und sanitäranlagen für die Mitarbeiter(innen), barriere-
frei zugänglich und nutzbar sind. 

die systematik der Förderrichtlinien und Merkblätter wird
fortgeführt. die neuen Förderrichtlinien sind zum 1. Januar 2016

in Kraft getreten und auf www.aktion-mensch.de veröffentlicht.
bedenken sie auch, dass viele Förderprogramme gut kombi-

niert werden können, wie zum beispiel
n Wohnangebote mit bis zu acht Plätzen mit dem Projekt Woh-

nen im sozialraum oder 
n starthilfen für ambulante dienste mit Fahrzeugförderung

oder 
n inklusionsprojekte mit Förderaktionen und Ferienreisen.
Wenn sie Ferienreisen im Jahr 2016 planen, beachten sie bitte
die Fördermöglichkeit von 35 euro pro Tag und betreuungskraft
sowie den Antragsschluss zum 31. März 2016.

Weiterhin besteht auch im Jahr 2016 das Angebot, lokale Pro-
jekte zugunsten von geflüchteten Menschen zu fördern. insbe-
sondere die Koordination von ehrenamtlichen in der Flücht-
lingshilfe, der Zugang zum Gesundheits- und sozialsystem für
schwer traumatisierte Flüchtlinge und Hilfen für Kinder und
Jugendliche werden unterstützt.

der deutsche Caritasverband (dCV) hat außerdem mit
Aktion Mensch zusammen das Fördermarketing verstärkt. 

in Kooperation mit diözesan- und Fachverbänden richtet der
dCV info-Veranstaltungen vor Ort aus und organisiert gemein-
sam mit Aktion Mensch Online-seminare zu aktuellen Förder-
themen. 

der Aktion-Mensch-newsletter  „Förderung“ bringt regel-
mäßig aktuelle informationen und Tipps zu den Förderangebo-
ten, er kann über www.aktion-mensch.de/meta/newsletter.html
abonniert werden.

Aktion Mensch hat im Jahr 2015 Vorhaben aus dem bereich
der Caritas mit über 25 Millionen euro gefördert. nutzen sie die
guten Fördermöglichkeiten der Aktion Mensch zur Weiterent-
wicklung ihrer Arbeit vor Ort und zur Verbesserung der Teilha-
be der Menschen mit behinderung auf dem Weg zu einer inklu-
siver werdenden Gesellschaft! Gerne beraten sie die
Kolleginnen und Kollegen im referat Alter, Pflege, behinde-
rung des dCV zu speziellen Fragen bei der Antragstellung. 

Richard Hoch

Deutscher Caritasverband e.V.

Kontakt: richard.hoch@caritas.de

Menschen im Verband

3 Bernward Jacobs mit
Bundesverdienstkreuz geehrt

Am 13. november 2015 überreichte der Oberbürgermeister von
Münster, Markus Lewe, bernward Jacobs das bundesverdienst-
kreuz. die hohe Auszeichnung wurde bernward Jacobs zuteil für
sein sehr hohes ehrenamtliches engagement. in seiner Laudatio
hob Oberbürgermeister Lewe insbesondere Jacobs’ einsatz für
die Caritas behindertenhilfe und Psychiatrie hervor. bernward
Jacobs leitet als Geschäftsführer die stift Tilbeck GmbH im
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Münsterland bei Havixbeck. die stift  Tilbeck GmbH ist dienst-
leister in den bereichen der Hilfen und der unterstützung für
Menschen mit behinderung und für Menschen im Alter. sie
betreibt entsprechende einrichtungen und dienste an den
standorten Münster, nottuln, senden, billerbeck, Havixbeck
und im stift Tilbeck selbst. im CbP leitet bernward Jacobs den
wichtigen Ausschuss Teilhabe am Arbeitsleben. im Verband
katholischer einrichtungen und dienste für lern- und geistig
behinderte Menschen e.V. (VKeLG), einem Vorläuferverband
des CbP, hatte bernward Jacobs jahrelang im Vorstand mitgear-
beitet. 

der CbP gratuliert bernward Jacobs zu dieser hohen ehrung
und wünscht ihm für sein weiteres Wirken Gottes reichen  
segen!

Fort- und Weiterbildung

3 Fachkongress zur Taubblinden-
pädagogik

Wie kann die spezifische unterstützung für Kinder, Jugendliche
und erwachsene in allen Lebensbereichen aussehen? Mit dieser
Frage beschäftigt sich der internationale Kongress „Taubblin-
denpädagogik im dialog“ am 24./25. Juni 2016 in schramberg-
Heiligenbronn. Weitere infos erhalten sie per e-Mail: kathari-
na.fiesel@stiftung-st-franziskus.de

Lesetipps

3CBP-Spezial 7 zur Geschlossenen
Unterbringung

in den Jahren 2014 und 2015 gab es drei
Fachtage des CbP-Fachbeirates Psy-
chiatrie zum Thema Geschlossene
unterbringung. eine essenz der wich-
tigsten beiträge ist in der Ausgabe 4 der
schriftenreihe CbP-spezial im novem-
ber 2015 erschienen. das Heft enthält
Fachbeiträge von: snefried-Oda buch-
weitz-Klingsöhr, Wilfried Gaul-Canjé,
iris-Tatjana Graef-Caelliss, Lothar
Hellthal, Julia Krieger, Matthias rose-
mann, ingmar steinhart, eva straub,
rupert Vinatzer.
Freiburg, November 2015, 35 S., 5,50 Euro für Mitglieder,

7,50 Euro für Nichtmitglieder zzgl. Versandkosten. Per Mail

zu bestellen: cbp@caritas.de

3 „Weil jemand da ist“ – Seelsorge
im Krankenhaus

„Weil jemand da ist“ – unter diesem Titel hat die st. Franziskus-
stiftung Münster jetzt ein buch zur seelsorge in Krankenhäu-
sern sowie in einrichtungen der eingliederungshilfe und Alten-
hilfe herausgegeben. das buch enthält 24 Texte von Autorinnen
und Autoren, die in der praktischen seelsorge in Krankenhäu-
sern und Langzeiteinrichtungen arbeiten.
Bestellbar per E-Mail: tenbohlen@st-franziskus-stiftung.de

oder unter www.st-franziskus-stiftung.de

3 Arbeitshilfe Demenz und geistige
Behinderung

Museumsbesuche, spiele, Musik und Tanz: Klingt nach spaß?
stimmt, das Angebot hat aber auch einen ernsten Hintergrund:
in den letzten drei Jahren hat ein von der Aktion Mensch geför-
dertes Projekt Angebote für demenzkranke Menschen mit geis-
tiger behinderung entwickelt. 
Dazu ist eine Arbeitshilfe unter www.caritas-

gelsenkirchen.de zu finden oder per E-Mail bestellbar: 

horizont@caritas-gelsenkirchen.de

3 Positionierung zur Barrierefreiheit

die LAG CbP bayern beleuchtet in ihrem Positionspapier
anhand konkreter beispiele die Vielfalt von barrieren, denen
Menschen mit behinderung in den unterschiedlichsten Lebens-

literatur

Bernward Jacobs (links) erhielt durch den Münsteraner
Oberbürgermeister Markus Lewe die Würdigung seines
außerordentlichen ehrenamtlichen Einsatzes.

Foto: Presseamt der Stadt Münster
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NACHGEDACHT

Am 1. Dezember 2015

fand in Berlin die interna-

tional besetzte Fachta-

gung „2030 – eine Agenda für gleichberechtigte Teilhabe“

statt, die anlässlich des Internationalen Tages der Menschen

mit Behinderung gemeinsam von bezev (Behinderung und

Entwicklungszusammenarbeit e.V.), Caritas international,

Handicap International sowie Misereor organisiert worden

war. An der Tagung nahmen unter anderen Vladimir Cuk, Di-

rektor der International Disability Alliance, Verena Bentele, die

Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, und Martina

Metz vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung teil. Zusammen mit rund 80 Teilneh-

mer(inne)n wurde nach den Vorträgen in vier Worldcafés zu

den Themen Menschen, Wohlstand, Frieden und Planet über

die Relevanz der Inklusion von Menschen mit Behinderung

und die Umsetzungsprozesse der neuen nachhaltigen Ent-

wicklungsagenda diskutiert. Es war die erste Großveranstal-

tung in Deutschland, in der die Agenda 2030 mit den Themen

und Herausforderungen der Inklusion und den Zielen der UN-

Behindertenrechtskonvention verbunden wurde (mehr dazu

unter: www.bezev.de).

Die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ war am

25. September 2015 auf einem UN-Gipfel in New York verab-

schiedet worden. Auch deutsche Regierungsvertreter waren

mit dabei. Die Agenda hat die Form eines Weltzukunftsver-

trags und soll helfen, allen Menschen weltweit ein Leben in

Würde, Frieden und Freiheit zu ermöglichen. Die 17 Entwick-

lungsziele der Agenda verknüpfen das Prinzip der Nachhaltig-

keit mit der ökonomischen, ökologischen und sozialen Ent-

wicklung – und richten sich gleichermaßen an Industrie- und

Entwicklungsländer. Zum ersten Mal werden in einer UN-

Agenda Armutsbekämpfung und Nachhaltigkeit zusammen-

geführt. Die neue Agenda wird ab 2016 die Millen niums-

Entwicklungsziele, die sich die Weltgemeinschaft Anfang des

Jahrtausends gesetzt hatte, ablösen. Sie wurde mit breiter

Beteiligung der Zivilgesellschaft in aller Welt entwickelt. 

Auch wenn die Agenda 2030 keine rechtlich einklagbaren Zie-

le ermöglicht, ist sie doch eines der ambitioniertesten Vorha-

ben der Weltgemeinschaft; und zu über 100 Indikatoren, die

gerade beraten und verabredet werden, sollen sich alle Betei-

ligten zur Umsetzung verpflichten. Die Agenda 2030 formuliert

an verschiedenen Stellen konkrete Vorgaben und Absichten

zu den Themen Behinderung und Inklusion und beansprucht

deshalb, auch für die Behindertenpolitik eine wichtige Richt-

schnur zu sein. Sie ergänzt und weitet die Ziele der UN-Be-

hindertenrechtskonvention um weitere bedeutende Aspekte.

Thorsten Hinz

Dr. Thorsten
Hinz

Geschäftsführer 
des CBP 
E-Mail: thorsten.
hinz@caritas.de

Die Agenda 2030

vollzügen bis heute begegnen. Parallel dazu werden Lösungen
skizziert, bestehende barrieren abzubauen. 
Per E-Mail zu beziehen: ursula.haering@caritas-bayern.de

oder telefonisch unter 089/54497-151.

3 „Lebenszeichen – Trauerzeichen“:
Impulsblatt jetzt neu zu bestellen

das impulsblatt des CbP-Ausschusses Pastoral
greift in kleinen Texten, Gebeten, Liedern und
einem elementarisierten bibeltext das Thema
Trauer auf. nutzen sie diese religiösen „Trauer-
zeichen“ und die bereits erschienenen „segens-
zeichen“ für ihre Arbeit: zur Mitgestaltung von
inklusiven Gottesdiensten, als Abschluss einer
Teambesprechung oder ganz einfach, wenn es
nottut und Trost und stärkung braucht.
Bestellbar per E-Mail: simone.andris@

caritas.de

3 „Kinder dürfen nein sagen!“ 

infos in Leichter sprache für Kinder, eltern, erzieher(innen)
und Lehrer(in nen). Kinder zu unterstützen und sie sprachfähig
zu machen im umgang mit Gewalt, ihr selbstbewusstsein zu stär-
ken und sie über ihre rechte aufzu-
klären – das ist das Ziel der im Okto-
ber 2015 erschienenen broschüre
„Kinder dürfen nein sagen!“. Mit
dem Heft leisten der deutsche
Caritasverband, der KTK-bundes-
verband (www.ktk-bundesver-
band.de) und der CbP einen bei-
trag zur Prävention aller Formen
von Gewalt in Kitas und schulen. 
Freiburg, November 2015,

Stückpreis 1,00 Euro (ab zehn

Exem plaren: 0,50 Euro) zzgl. Versandkosten. Bestellbar per 

E-Mail: simone.andris@caritas.de


